
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/4/17 7Ob287/01h
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 Veröffentlicht am 17.04.2002

Norm

KSchG §6 Abs1 Z5

KSchG §6 Abs2 Z3

VersVG §178f

Rechtssatz

Bei der ex ante-Kontrolle einer inkriminierten Vertragsklausel nach §6 Abs2 Z3 KSchG ist vom Faktorenkatalog des

§178f Abs2 VersVG auszugehen. Entspricht die im Krankenversicherungsvertrag enthaltene Anpassungsklausel den

dort festgelegten Faktoren, so ist sie nach § 6 Abs 2 Z 3 KSchG auch ohne eine Aushandlung im einzelnen wirksam. Der

Grundsatz der vertraglichen Äquivalenz ist auch im Sinne der Richtlinie 93/13/EWG des Rates nicht verletzt.
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